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MTR können ausschließlich von ADFC-Mitgliedern gebucht werden 
Bei Anmeldung zu einer MTR werden die hier beschriebenen Teilnahmebedingungen des ADFC 
Landsberg - mit Stand März 2025 - den Anmeldern zur Kenntnis gebracht. Durch Zahlung des 
Teilnahmebetrages werden diese Teilnahmebedingungen von den Teilnehmern anerkannt.  
 

Einleitung  
Die vom ADFC Landsberg für seine Mitglieder angebotenen MTR dienen entsprechend dem 
Vereinsziel der Förderung des Fahrradfahrens. Sie dienen keinem gewerblichen, politischen oder 
kommerziellen Zweck.  

Die MTR werden ausschließlich von ehrenamtlichen und hierzu geschulten ADFC Mitgliedern 
(TourGuides oder vergleichbar erfahrenen Tourleitenden) geplant, organisiert und durchgeführt. 
Die Teilnahme an den MTR erfolgt grundsätzlich auf eigene Verantwortung der Teilnehmer. 
Minderjährige dürfen nicht teilnehmen, sofern dies nicht in der Ausschreibung der MTR 
ausdrücklich anders geregelt ist. Jeder Teilnehmer ist selbst für die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung verantwortlich. Die Angabe von Schwierigkeitsgraden in den 
Ausschreibungen beruhen auf der subjektiven Einschätzung der ADFC Leitung der MTR.  

Die Fahrräder der Teilnehmenden müssen, den im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen 
Zulassungsbestimmungen genügen. Für die Behebung von Schäden an den von den 
Teilnehmern benutzten Fahrrädern sind diese selbst verantwortlich. Die Leitung der MTR kann 
bei notwendigen Reparaturen behilflich sein, falls dadurch der Ablauf der MTR nicht erheblich 
gestört wird.  
 

Leistung  
Die Touren können nicht mit professionellen und kommerziellen Maßstäben gemessen werden. 
Übernachtungs-, Essens- und Servicekomfort werden nach Zweckdienlichkeit unter Beachtung 
eines bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnisses ausgewählt.  
 

Tourvereinbarung 
Mit der Anmeldung per E-Mail, Brief oder Eintrag in unser Tourenportal bietet das an der MTR 
interessierte ADFC-Mitglied eine Tourvereinbarung an. Nach Überprüfung der Voraussetzungen 
für eine Teilnahme an der MTR verschickt der ADFC eine Anmeldebestätigung per E-Mail. In 
dieser Anmeldebestätigung wird der Teilnahmebetrag für die zu erwartende Umlage der Kosten 
der Vorbereitung und Leitung, sowie eventueller Transportkosten ausgewiesen. Mit Gutschrift 
des Teilnahmebetrags auf dem ADFC-Konto gilt die Tourvereinbarung als verbindlich 
abgeschlossen. Solange keine verbindliche Tourvereinbarung abgeschlossen ist, können freie 
Plätze vom ADFC anderweitig vergeben werden. 
 

Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Verzichtet der Teilnehmende auf angebotene einzelne Leistungen der MTR, so hat er keinen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des Teilnahmebetrages. 
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Rücktritt 
Der Teilnehmer kann bis zum Beginn der Reise jederzeit von der Tourvereinbarung zurücktreten. 
Wie die Anmeldung ist auch der Rücktritt schriftlich per Brief oder E-Mail zu erklären. Der 
Rücktritt ist hierbei zu begründen. Falls der Rücktritt durch den ADFC zu vertreten ist, ein Fall 
höherer Gewalt oder ein medizinischer Notfall vorliegt, zahlt der ADFC den eingezahlten 
Teilnahmebetrag zu 100% zurück. Ein 100% Rückzahlung erfolgt weiterhin, wenn der frei 
gewordene Platz anderweitig vergeben werden kann. Der Rücktretende kann sich um einen 
Vertreter bemühen. 
 
Bleibt der für die MTR reservierte Platz frei und kann nicht mehr anderweitig genutzt werden, 
wird der ADFC Landsberg den gezahlten Teilnahmebetrag für die Deckung der Umlagekosten 
verwenden. 
 
Eventuell anfallende Stornokosten für die gebuchten Übernachtungen trägt der Rücktretende in 
jedem Fall selbst. 

Der ADFC empfiehlt, mit der Buchung eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 
 
Kündigung 
Der ADFC Landsberg kann die Tourvereinbarung ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 
Teilnehmer die Durchführung der MTR ungeachtet einer Abmahnung des ADFC bzw. der von ihm 
eingesetzten Leiter der MTR nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße verhält, dass 
die sofortige Aufhebung der Tourvereinbarung gerechtfertigt ist. Im Falle einer Kündigung durch 
den ADFC Landsberg ist eine – auch nur teilweise – Rückzahlung des Teilnehmerbetrages nicht 
vorgesehen. 
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